
Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 8 VVG

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie der Leistungsvorschlag (Pro-
duktinformationsblatt und Versicherungsinformationen) und diese 
Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an die Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg. Bei einem Widerruf per Telefax ist 
der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 06172 / 135496. 
E-Mails senden Sie an: info@basler.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 
Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. 

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag  weiter.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat oder bei Verträgen mit einer vor-
läufigen Deckung.

Mitteilung über die Folgen einer vorvertraglichen 
Anzeigepflicht verletzung nach § 19 VVG

Bis zur Abgabe der Vertragserklärung sind Sie verpflichtet, uns die 
Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und 
nach denen wir Sie in Textform gefragt haben, anzuzeigen. Es sind 
auch solche Umstände zu nennen, denen Sie nur geringe Bedeutung 
beimessen. Sie können Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Falls wir Ihnen 
auch nach Ihrer  Vertragserklärung, aber noch vor Vertragsannahme 
Fragen zu den Gefahrumständen stellen, sind Sie auch hier in die-
sem Fall zur Anzeige verpflichtet. 

Falls Sie diese Anzeigepflicht verletzen, können wir vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. In diesem Fall haben wir das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsveränderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weite-
re Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsveränderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten. 

Belehrung über Widerrufsrecht und Mitteilungen über die Folgen von 
Anzeige- und Auskunftspflichtverletzungen 
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